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Text 

Zulassung zu ordentlichen Studien 

§ 63. (1) Die Zulassung zu einem ordentlichen Studium setzt voraus: 

 1. die allgemeine Universitätsreife, 

 2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium, 

 3. die für den erfolgreichen Studienfortgang notwendigen Kenntnisse der deutschen oder, wenn das 
Studium in englischer Sprache abgehalten wird, der englischen Sprache; für die Zulassung zu 
einem Doktoratsstudium die für den erfolgreichen Studienfortgang notwendigen Kenntnisse der 
Sprache, in welcher das Studium abgehalten wird, 

 4. die künstlerische Eignung für die Studien an den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21, 

 5. die sportliche Eignung für sportwissenschaftliche Studien und 

 6. für die Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplomstudium, nach Maßgabe des Vorliegens einer 
Verordnung des Rektorats für einzelne oder sämtliche Bachelor- oder Diplomstudien, zu deren 
Zulassung keine besonderen Zugangsregelungen bestehen, den Nachweis, dass die 
Studienwerberin oder der Studienwerber ein Verfahren zur Eignungsüberprüfung durchlaufen 
hat. Im Rahmen dieses Verfahrens sind Maßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 Z 1 lit. g zu 
treffen, um die Zulassung zum Studium von nicht-traditionellen Studienwerberinnen und -
werbern sowie Studienwerberinnen und -werbern aus beim Zugang zur Hochschulbildung 

unterrepräsentierten Gruppen besonders zu fördern. Vor der Erlassung der Verordnung ist dem 
Senat die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen zu geben. 
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(1a) Die Zulassung zu einem Lehramtsstudium oder einem Studium für Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen setzt abweichend von Abs. 1 voraus: 

 1. die allgemeine Universitätsreife, 

 2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium, 

 3. die für die Ausübung des jeweiligen Berufes erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
und 

 4. die Eignung für das Studium und die jeweilige berufliche Tätigkeit. 

(2) Personen, die zu dem Studium, für das die Zulassung beantragt wird, bereits an einer anderen 
inländischen Universität oder Pädagogischen Hochschule zugelassen waren, haben mit dem Antrag auf 
Zulassung die Abgangsbescheinigung dieser Universität oder Pädagogischen Hochschule vorzulegen. 

(3) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind unbefristet zuzulassen: 

 1. österreichische Staatsangehörige; 

 2. Staatsangehörige eines EU- oder EWR- Staates; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, wenn im betreffenden Studium 
vertretbare Studienbedingungen (Abs. 4) bestehen; 

 4. Personengruppen aufgrund der Personengruppenverordnung. 

(4) Der Senat ist berechtigt, auf Grund der Verhältniszahl zwischen Lehrenden und Studierenden in 
einem Studium Studienbedingungen festzustellen, die durch die weitere Zulassung von ausländischen 
Staatsangehörigen und Staatenlosen gemäß Abs. 3 Z 3 unvertretbar würden. In diesem Fall hat der Senat 
festzulegen, wie viele dieser Personen jedes Semester zugelassen werden können, ohne dass unvertretbare 
Studienbedingungen entstehen, und nach welchen Kriterien die allenfalls zahlenmäßig beschränkte 
Zulassung erfolgt. Es ist dabei zulässig, eine bevorzugte Zulassung von Studienwerberinnen und 
Studienwerbern aus Entwicklungsländern zu beschließen. Diese Festlegungen sind im Mitteilungsblatt 
der Universität zu verlautbaren. 

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind ohne Berücksichtigung 
allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen: 

 1. Personen für die Dauer der bewilligten Teilnahme an universitären Mobilitätsprogrammen 
einschließlich gemeinsamer Studienprogramme, 

 2. Personen, die ausschließlich Fernstudienangebote auf der Grundlage von Kooperationsverträgen 
nützen wollen, für höchstens zwei Semester; 

 3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose gemäß Abs. 3 Z 3, die nach Absolvierung 
ausländischer Studien in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder 
einem Bachelorstudium entsprechenden Umfang eine Zulassung zum Studium in Österreich 
anstreben, für höchstens zwei Semester. 

Eine Verlängerung der jeweiligen Befristung ist unzulässig. 

(6) Die befristete Zulassung gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 setzt voraus, dass ein Kooperationsvertrag 
zwischen den beteiligten Bildungseinrichtungen besteht, der die Bedingungen für die Zusammenarbeit, 
den Austausch der Studierenden und die Durchführung näher regelt. Mit der Nominierung durch die 
Partnerbildungseinrichtungen gelten die allgemeine und die besondere Universitätsreife als 
nachgewiesen. 

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei der letzten zulässigen 
Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung an der Universität oder bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an den beteiligten Bildungseinrichtungen für jene Studien, bei denen die 
Absolvierung derselben Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht zulässig. Beim Lehramtsstudium 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon abweichend eine neuerliche Zulassung zum Studium 
ausschließlich für jene Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung 
derselben Prüfung nicht verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem Lehramtsstudium die Zulassung 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche Zulassung zu einem Lehramtsstudium nicht zulässig. 
Erlischt bei einem Studium die Zulassung aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 8, ist eine neuerliche Zulassung zu 
einem Studium nur möglich, wenn eine Gefährdung nicht mehr festgestellt werden kann. Erlischt bei 
einem Studium die Zulassung aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 2a, ist eine neuerliche Zulassung zu diesem 
Studium an derselben Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an denselben beteiligten 
Bildungseinrichtungen erst nach Ablauf von zwei Studienjahren zulässig. 

(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer Universität oder 
Pädagogischen Hochschule in Österreich ist unzulässig. Weitere Zulassungen für dasselbe Studium an 
anderen Universitäten oder Pädagogischen Hochschulen leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an 
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einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen für nichtig zu erklären. 
Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) liegt dasselbe Studium vor, wenn ein 
Unterrichtsfach oder eine Spezialisierung ident ist. 

(9) Die Ablegung von Prüfungen und anderen Studienleistungen für ein Studium an einer anderen 
österreichischen Universität oder Pädagogischen Hochschule als jener der Zulassung ist nur zulässig, 
wenn 

 1. das Curriculum oder das Curriculum eines gemeinsam mit einer anderen Universität oder 
Pädagogischen Hochschule eingerichteten Studiums dies vorsieht oder 

 2. das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ die Ablegung der Prüfung oder 
anderen Studienleistung an der anderen Universität oder Pädagogischen Hochschule im Voraus 
genehmigt, weil die Ablegung der betreffenden Prüfung oder anderen Studienleistung an der 
Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an den beteiligten Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen nicht möglich ist. 

(10) Personen, deren Erstsprache nicht die Sprache ist, in welcher das Studium abgehalten wird, 
haben die für den erfolgreichen Studienfortgang notwendigen Kenntnisse dieser Sprache nachzuweisen. 
Die Kenntnis der Sprache wird insbesondere durch ein Reifeprüfungszeugnis auf Grund des Unterrichts 
in dieser Sprache nachgewiesen. Das Rektorat kann durch Verordnung weitere Nachweise der 
erforderlichen Sprachkenntnisse festlegen. 

(10a) Kann der Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache nicht erbracht werden, hat das 
Rektorat die Ablegung einer Ergänzungsprüfung vorzuschreiben, die vor der Zulassung abzulegen ist. In 
den künstlerischen Studien ist die Ergänzungsprüfung nicht vor der Zulassung abzulegen, wenn eine 
abweichende Regelung gemäß Abs. 11 im Curriculum festgelegt worden ist. 

(10b) Die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache ist im Rahmen 
des Besuches eines dafür eingerichteten Universitätslehrganges abzulegen. Die Vorschreibung dieser 
Ergänzungsprüfung setzt Kenntnisse der deutschen Sprache im Zeitpunkt der Antragstellung für das 
Studium zumindest im Ausmaß des Niveaus A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GeR) des Europarats voraus. Als Nachweis über diese Kenntnisse der deutschen Sprache 
gelten allgemein anerkannte Sprachdiplome, die durch Verordnung des Rektorates festzulegen sind. Aus 
dem Sprachdiplom muss hervorgehen, dass die Inhaberin oder der Inhaber über Kenntnisse der deutschen 
Sprache zumindest auf Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
verfügt. Das Sprachdiplom darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als zwei Jahre sein. Diese 
Regelung gilt nicht für künstlerische Studien, wenn durch Verordnung des Rektorats die Durchführung 
der Ergänzungsprüfung für den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache in abweichender Form 
festgelegt worden ist. 

(11) In den künstlerischen Studien kann im Curriculum festgelegt werden, dass die Ablegung der 
Ergänzungsprüfung spätestens vor der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das dritte Semester 
nachzuweisen ist. 
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